
Zweite Satzung zur Änderung der Studienordnung und der Prüfungsordnung 
für den konsekutiven Studiengang Print and Media Technology  

mit dem Abschluss Master of Science (M.Sc.)  
an der Technischen Universität Chemnitz 

Vom 26. Juni 2014 

 
Aufgrund von § 13 Abs. 4 i. V. m. § 34 Abs. 1 und § 36 Abs. 1 des Gesetzes über die Freiheit der 
Hochschulen im Freistaat Sachsen (Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz - SächsHSFG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 15. Januar 2013 (SächsGVBl. S. 3) hat der Fakultätsrat der Fakultät 
für Maschinenbau der Technischen Universität Chemnitz nachstehende Satzung erlassen: 
 

Artikel 1 
Änderung der Studienordnung  

Die Studienordnung für den konsekutiven Studiengang Print and Media Technology mit dem Ab-
schluss Master of Science (M.Sc.) an der Technischen Universität Chemnitz vom 18. August 2010 
(Amtliche Bekanntmachungen Nr. 33/2010, S. 1590), geändert durch Artikel 1 der Satzung vom 23. 
Juli 2012 (Amtliche Bekanntmachungen Nr. 25/2012, S. 1157) wird wie folgt geändert: 
 
1. § 3 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst: 
„Die Zugangsvoraussetzung für den Masterstudiengang Print and Media Technology erfüllt, wer an 
der Technischen Universität Chemnitz im Bachelorstudiengang Media Production, im Bachelorstudi-
engang Print and Media Technology oder im Bachelorstudiengang Mikrotechnik/Mechatronik oder wer 
in einem inhaltlich gleichwertigen Studiengang einen berufsqualifizierenden Hochschulabschluss er-
worben hat.“ 
2. Die Anlage 1 der Studienordnung (Studienablaufplan) wird durch die nachfolgende Anlage 1 (Stu-
dienablaufplan) ersetzt.  
3.  In der Anlage 2 der Studienordnung (Modulbeschreibungen) wird die Modulbeschreibung für das 
Modul M2 durch die in der nachfolgenden Anlage 2 (Modulbeschreibung) enthaltene Modulbeschrei-
bung für das Modul M2 ersetzt.  
 

 
Artikel 2 

Änderung der Prüfungsordnung  
Die Prüfungsordnung für den konsekutiven Studiengang Print and Media Technology mit dem Ab-
schluss Master of Science (M.Sc.) an der Technischen Universität Chemnitz vom 18. August 2010 
(Amtliche Bekanntmachungen Nr. 33/2010, S. 1617), geändert durch Artikel 2 der Satzung vom 23. 
Juli 2012 (Amtliche Bekanntmachungen Nr. 25/2012, S. 1157)  wird wie folgt geändert: 
 
1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe „§ 12 Freiversuch“ durch die Angabe „§ 12 (aufgehoben)“ 
ersetzt. 
2. § 12 wird aufgehoben. 
3. In § 14 Abs. 3 wird die Angabe „, abgesehen von dem in § 12 geregelten Fall,“ gestrichen. 
4. § 15 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst: 
„Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen aus anderen Studiengängen werden auf 
Antrag des Studierenden angerechnet, es sei denn, es bestehen wesentliche Unterschiede hinsicht-
lich der erworbenen Kompetenzen. Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbe-
trachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. Die Anrechnung kann versagt werden, wenn mehr als 
80 Leistungspunkte oder die Masterarbeit angerechnet werden sollen. Über die Anrechnung entschei-
det der Prüfungsausschuss. Bei der Anerkennung und Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistun-
gen und Prüfungsleistungen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, sind 
die von der Kultusministerkonferenz (KMK) und Hochschulrektorenkonferenz (HRK) gebilligten Äqui-
valenzvereinbarungen sowie Absprachen im Rahmen von Hochschulkooperationsvereinbarungen zu 
beachten.“  
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Artikel 3 
Neubekanntmachung 

Der Rektor der Technischen Universität Chemnitz wird ermächtigt, den Wortlaut der Studienordnung 
sowie der Prüfungsordnung für den konsekutiven Studiengang Print and Media Technology mit dem 
Abschluss Master of Science (M.Sc.) in der vom Inkrafttreten dieser Satzung an geltenden Fassung 
neu bekannt zu machen. 

 
 

Artikel 4 
Inkrafttreten und Übergangsregelung 

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der Tech-
nischen Universität Chemnitz in Kraft.  
 
Sie gilt für alle Studierenden, die ihr Studium ab dem Wintersemester 2014/2015 aufgenommen ha-
ben. 
Für die vor dem Wintersemester 2014/2015 immatrikulierten Studierenden gelten die Studienordnung 
und die Prüfungsordnung für den konsekutiven Studiengang Print and Media Technology mit dem 
Abschluss Master of Science (M.Sc.) an der Technischen Universität Chemnitz vom 18. August 2010 
(Amtliche Bekanntmachungen Nr. 33/2010, S. 1590, 1617), geändert durch Satzung vom 23. Juli 2012 
(Amtliche Bekanntmachungen Nr. 25/2012, S. 1157), fort. 
 
Hiervon abweichend sind auch für die vor dem Wintersemester 2014/2015 immatrikulierten Studieren-
den die Regelungen des Artikels 2 Nr. 4 der vorliegenden Änderungssatzung mit dem Inkrafttreten 
dieser Satzung und die Bestimmungen des Artikels 2 Nr. 1, 2 und 3 in der Fassung der vorliegenden 
Änderungssatzung ab dem Wintersemester 2014/2015 anzuwenden. Für vor dem Wintersemester 
2014/2015 vorzeitig abgelegte Prüfungen gelten die Regelungen des § 12 der Prüfungsordnung für 
den konsekutiven Studiengang Print and Media Technology mit dem Abschluss Master of Science 
(M.Sc.) an der Technischen Universität Chemnitz vom 18. August 2010 (Amtliche Bekanntmachungen 
Nr. 33/2010, S. 1617), die durch Artikel 2 der Satzung vom 23. Juli 2012 (Amtliche Bekanntmachun-
gen Nr. 25/2012, S. 1157) geändert worden ist, fort. 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät für Maschinenbau vom 19. Mai 
2014 und der Genehmigung durch das Rektorat der Technischen Universität Chemnitz vom  18. Juni 
2014. 
 
 
Chemnitz, den 26. Juni 2014 
 
Der Rektor  
der Technischen Universität Chemnitz 
 
In Vertretung 
 
 
Prof. Dr. Heinrich Lang 
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Basismodul 
 

 
Modulnummer 

 

 
M2 

 
Modulname 

 

 
Electronic Media 

 
Modulverantwortlich 

 

 
Professur Printmedientechnik - Electronic Media II 
Professur Digitale Drucktechnologie und Bebilderungstechnik - Media Colloquium 
 

 
Inhalte und 
Qualifikationsziele 

 

 
Inhalte:  
Die Lehrveranstaltung Electronic Media II bietet den Studierenden eine Vertiefung 
in verschiedenen elektronischen Medientechnologien. Dabei dienen exemplarisch 
Fragen der Elektroakustik und Audiokodierung sowie der Bewegtbildverarbeitung 
als Ausgangspunkte digitaler Multimediatechnologien. Qualitätskriterien, Über-
tragungsprobleme und die Schnittstelle zu softwareorientierten Nutzeran-
forderungen bilden eine Brücke zu den aktuellen Anwendungen. In der Übung 
werden dem Vorlesungsstoff angepasste Rechenaufgaben behandelt.  
In der Lehrveranstaltung Media Colloquium werden Forschungsarbeiten vorgestellt 
und diskutiert. In diesem Rahmen vermitteln Wissenschaftler und Experten auch 
besonders aus entsprechenden angrenzenden Fachgebieten aktuelle 
Forschungsthemen. 
 
Qualifikationsziele:  
Die Lehrveranstaltungen sollen die Studenten in die Lage versetzen, sich in 
angrenzenden Fachgebieten der Medientechnik zurecht zu finden und ein Ver-
ständnis für den jeweils spezifischen technologischen Rahmen zu entwickeln. 
Neben dem ausgewählten Vorlesungsstoff unterstützt die Übung eine 
Auseinandersetzung mit multimedialen Problemstellungen. Im Media Colloquium 
werden die Studierenden befähigt, aktuellen Entwicklungstendenzen im Medien-
umfeld zu folgen. 
 

 
Lehrformen 
 

 
Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Kolloquium. 
 V: Electronic Media II                         (2 LVS) 
 Ü: Electronic Media II                         (1 LVS) 
 K: Media Colloquium                          (2 LVS) 
 

 
Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

 
keine 

 
Verwendbarkeit des Moduls 

 
--- 

 
Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 
 

 
Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen für die Prüfungsleistung und die 
erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe 
von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzungen sind folgende Prüfungsvorleistungen (mehrfach 
wiederholbar): 
 semesterbegleitendes Testat im Umfang von 30 AS in der Übung Electronic 

Media II 
 Nachweis der erfolgreichen Teilnahme an einem 20-minütigen 

Abschlussgespräch zu Media Colloquium 
 

 
Modulprüfung 

 

 
Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung:  
 120-minütige Klausur zu Electronic Media II  

 
Leistungspunkte und Noten 

 

 
In dem Modul werden 6 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 
der Prüfungsordnung geregelt. 

 
Häufigkeit des Angebots 

 

 
Das Modul wird in jedem Semester angeboten. 
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Arbeitsaufwand 
 

 
Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 180 AS.  
 

 
Dauer des Moduls 

 

 
Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.  
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